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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1984

Norm

UWG §6a

Rechtssatz

Daraus, daß eine Schadenersatzp3icht nur unter den Voraussetzungen des § 2 Abs 1 UWG besteht, ist zu schließen,

daß die objektive (nicht von Kennen oder Kennenmüssen abhängige) Eignung zur Irreführung - so wie in § 2 Abs 1 UWG

- auch Voraussetzung des Unterlassungsanspruches ist, da sonst dem Schadenersatzanspruch und dem

Unterlassungsanspruch verschiedene objektive Begriffe der Mogelpackung zugrundelägen.
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